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Gesetzliche Grundlagen in der jeweils zum
Satzungsbeschluss gültigen Fassung:
BauGB Baugesetzbuch
BauNVO Baunutzungsverordnung
PlanZV Planzeichenverordnung
BauO NW Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung)

Plangrundlage:
(c) Geobasisdaten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt für Liegenschaftskataster
und Geoinformation
Lagebezugssystem: ETRS89 / UTM
Meridianstreifensystem: UTM-Zone 32
Höhenart: Normalhöhe
Höhenbezugsfläche: Normalhöhennull-Fläche, DHHN2016, Höhenstatus 170
Benennung der Höhen: Höhen über Normalhöhennull (NHN-Höhen)

Der Planungsausschuss hat die
Aufstellung dieses Planes

am

beschlossen.

Bergisch Gladbach, den

Stellvertretende (r)
Ausschussvorsitzende (r)

Der Aufstellungsbeschluss ist gem.
§ 2 (1) BauGB

am

ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bergisch Gladbach, den
Der Bürgermeister
i. A.

Städtischer Baurat

Die öffentliche Auslegung hat gem.
§ 3 (2) BauGB in der Zeit
vom
bis
stattgefunden.

Die öffentliche Auslegung wurde
am
ortsüblich bekannt gemacht.

Bergisch Gladbach, den
Der Bürgermeister
i. A.

Städtischer Baurat

Die Öffentlichkeit ist über die
allgemeinen Ziele und Zwecke und
die voraussichtlichen Auswirkungen
der Planung gem. § 3 (1) BauGB
durch Aushang in der Zeit
vom
bis
sowie durch Bürgerversammlung
am
unterrichtet worden.

Bergisch Gladbach, den
Der Bürgermeister
i. A.

Städtischer Baurat

Dieser Plan ist gem. § 10 (1) BauGB
vom Rat

am

als Satzung beschlossen worden.

Bergisch Gladbach, den
Der Bürgermeister

Der Beschluss des Bebauungsplanes
ist gem. § 10 (3) BauGB
am
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Die Bekanntmachung wurde
am
vom stellvertr. Bürgermeister
unterzeichnet.

Bergisch Gladbach, den
Der Bürgermeister
i. A.

Städtischer Baurat

Die Behörden und sonstige Träger
öffentlicher Belange sind gem. § 4 (1)
BauGB mit Schreiben

vom

beteiligt worden.

Bergisch Gladbach, den
Der Bürgermeister
i. A.

Städtischer Baurat

STADT
BERGISCH GLADBACH

Vorhabenbezogener
Bebauungsplan Nr. 5540
- Meisheide II -
Blatt 1
Vorhaben- und Erschließungsplan
(siehe Blatt 2)

Maßstab 1 : 500           Stand: Offenlage

Übersichtsplan M.: 1: 5000

N
Meter

0 5 10 20

3. Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 12 BauGB

2. Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ), hier 0,850,85

Baugrenze

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 ff. BauNVO

VB Vorhabenbezogenes Baugebiet "KFZ-Werkstatt und Büros"

10. Bestandsdarstellungen/ Kartengrundlage

5. Grünfläche

Private Grünfläche

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

9. Nachrichtliche Übernahmen
§ 9 Abs. 6 BauGB

Geschossflächenzahl (GFZ), hier 1,21,2

Max. Höhenlage der Gebäudeoberkante über Bezugspunkt

Hochspannungsleitung mit Schutzstreifen

Flurstücksnummern

Flurstücksgrenzen

2810

Gebäudebestand

Böschung

Mast Hochspannungsleitung mit Schutzzone

LEGENDE

des Bebauungplanes § 9 Abs. 7 BauGB
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

8. Sonstige Planzeichen

204,18 Geländehöhen

FlachdachFD

abweichende Bauweisea

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen
zur Gebäudehöhe

Fläche für Stellplätze

mit zwei Garagengeschossen und  

St

Stellplätzen auf dem Obergeschoss 

6. Stellplätze und Garagen
 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO

Ga2/ St

OK 7,0 m

211,5 m Geplante Geländehöhe als unterer Bezugspunkt LPB V > 70 dB(A)

LPB IV >65 dB(A)

Kennzeichnung der maßgeblichen Lärmpegelbereiche
nach DIN 4109

Landschaftsschutzgebiet

Fläche für ein Garagengebäude 

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

für die Höhenfestsetzungen, hier 211,5 m ü. NHN

L

Entwurf und Anfertigung:

Köln, den 17.08.2022

D. Beele, Stadtplaner AKNW

Kunibertskloster 7-9
50668 Köln
Tel.: 0221/95268633
Fax.: 0221/89994132

Lärmschutzwand

(C) Land NRW (2022)

Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser

4. Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung
§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Anpflanzen von Bäumen

7. Grünordnerische Maßnahmen
§ 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25a BauGB

Die Plangrundlage entspricht den Anforderungen des § 1 (2) der PlanZV.
Die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen stimmen mit dem
Liegenschaftskataster überein.
Stand:

Die vorhandenen baulichen Anlagen, die Straßen, Wege, Plätze sowie die
Geländehöhen wurden durch Ortsvergleich visuell überprüft bzw. durch örtliches
Aufmaß ermittelt/ aktualisiert.
Die geometrische Eindeutigkeit der städtebaulichen Planung wird bestätigt.

Dipl.-Ing. Johannes Stangier, Hochstr. 12, 59425
Unna, den


